
Amtlicher Anzeiger der Staats -, Gerichts- und Lvmmnnai-Bchtzrden.
Zugleich Organ für die Bekanntmachungen des Kreisausschuffes des OdertannUskreises.

Nr . 98 . Bad Homburg v. d. H . ,

Berlin , den 7. August 1916.
Reichsprüfungsstelle für Lebensmittelpreise.

Warnung vor Preistreibereien bei Zigarren und Tabak.
Nach einer Bekanntmachung vom heutigen Tage ist eine Ein¬

fuhr von Rohtabok und Tabakfabrikaten aus Holland verboten . Es
ist zu befürchten , daß diese Mahnahme , die zur Abstellung der Preis¬
treibereien beim Einkauf im Ausland getroffen ist, zu Angst - und
Hamsterkäufen und damit auch zu Preistreibereiend . im Inland befind¬
lichen Rohtabaks ivie auch der Fabrikate führt , wenn nicht sofort mit
aller Entschiedenheit dagegen eingeschritlen wird . Dabei ist zu beachten,
dah zu einer Preissteigerung infolge der getroffenen Maßregel auch
nichl der mindeste Anlah vorliegt . Einerseits hat die Bestandsaufnahme
ergeben , daß die Mengen der im Inland befindlichen Bestände eine
genügend große ist um Deutschland auf lange Zeit mit dem nötigen
Material versorgen zu können . Andererseits ist eme Heraufsetzung der
Preise von Gegenständen des täglichen Bedarfs oder des notwen¬
digen Lebensbedarfs , zu denen Tabak und Zigarren nach Entscheidung
maßgebender Stellen zu rechnen sind, nach reichsgerichtlichen Urteilen
nur dann zulässig, wenn sie in erhöhten Gestehungs - oder Ber-
rriebskosten ihrer Begründung findet , vgl. Nr . 10 unserer „Mitteil¬
ungen " S . 98 . Im vorliegenden Falle muß unter allen Umständen
verlangt werden , daß die Fabrikanten , Zioischenhändler und Klein¬
händler an ihren bisher genommenen Preisen festhalten . Soslte das
irgendwo nicht d. Fall,sein , sondernvielwehr der Preis erhöht werden,
um anläßlich der Einfuhrsperre Konjunkturgewinne zu ersteben, so
wird es in erster Linie Sache der Preisprüfungsstellen sein, mit aller
Entschiedenheit gegen ein solches Verfahren Einspruch zu erheben und
auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen , insbesondere auf Grund

der Bundesratsverordnung vom
23 . Juli 1915

betreffend über23 . März 1916,
mäßige Preissteigerung (R . G . Bl . S . 467/183 , gegen solche Hande ls¬
und Gewerbebetreibenden vorzugehen . Das Reichsgericht tritt mit
schwerstem Ernst in seinen Urteile jeder Tendenz entgegen , aus Kriegs-
creignisfen Konjunkturgewinne herauszuholen und das Verhältnis der
Ein - und Verkaufspreise zu verschieben. Daraufhin können die Preis¬
prüfungsstellen mit vollster Aussicht auf Erfolg einschrciten.

Der Vorstand.
Thieß.

Bad Homburg v. d. H., den 12 . 8 . 1916.
Vorstehende Warnung der Reichsprüfungsstelle bringe ich zur

Kenntnis der Polizeibehörden u. Gendarmen mit dem Ersuchen , gegen
ungerechtfertigte Preissteigerungen einzuschreiben.

Der Königliche Landrat.
I . B . : von B e r n u s.

Bekanntmachung.
Nach 8 11 der Bekanntmachung des Bundesrats über die Regel¬

ung des Verkehrs mit Web -, Wirk - und Strickwaren vom 10 . Juni
1916 , R .-G .-Bl . 463 , dürfen vom 1. August ab Gewerbetrei¬
bende im Kleinhandel und in der Maßschneiverei Web-, Wirk - und
Strickwaren , sowie die aus ihnen gefertigten Erzeugnisse nur gegen
Bezugsschein an die Verbraucher , veräußern.

Eines Bezugsscheines bedarf es nicht bei den Gegenständen , die
in dem Verzeichnis auf Seite 468/470 des Reichsgesetzblattes «Seite
2 des Kreisblattes Nr . 91 ) aufgeführt sind.

Die Ausfertigung des Bezugsscheines erfolgt durch die Magi¬
strate und Gemeindevorstände des Wohnortes des Antragsstellers.

Der Bezugsschein ist nicht übertragbar , er gibt kein Recht auf
die Lieferung der Ware , deren Bedarf bescheinigt ist.

Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen Bezugsscheine
durch deutlichen Vermerk ungültig zu machen (Lochen und bergt .), die

Donnerstag , den 17 . August 1916.

ungültigen Scheine zu sammeln und am 1. jeden Monats bei den
Magistraten und Gemeindevorständen abzuliefern.

Auf die Strafbestimmungen des § 20 der Bekanntmachung des
BundesratS vom 10 . Juni weise ich noch besonders hin.

Bad Homburg v. d. H ., den 2 . 8 . 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausfchuffes.

I . V . : v. B e rnu s.

Die Erledigung meines Schreibens vom 1. August ds . Js.
K . A . Nr . 8062 betreffend : Anmeldung des Bedarfs an Süßstoff
für die Monate September und Oktober bringe ich hiermit in Er¬
innerung . Fehlanzeige ist erforderlich.

Bad Homburg v. d. H ., den 15 . August 1916.
Der Königliche Landrat.

I . B . : von B e r n u s.

Beiordnung
betreffend Höchstpreise für Rindfleisch und Kalbfleisch.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 27 . März
1916 (Reichsgesetzblatt Seite 199 ) betreffend die Fleischversorgung , in
Verbindung mit den Vorschriften der Bundesratsoerordnung vom 25.
September 4 . November 1915 (R . G . Bl . S . 607 u . 728 ) betreffend die
Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung,

wird für den Obertaunuskreis folgendes bestimmt.
81 .

Die Höchstpreise betragen für das Pfund
Rindfleisch:

Rindfleisch mit Knochenbeilage25 ' /, einschließlich der ein¬
gewachsenen Knochen . . . . . . 2 M 20 Pf.
Rindswurst . 2 „ 80 „
Knochen . - „ 50 „

Kalbfleisch.
Kalbfleisch mit Knochenbeilage : 330z ' / , einschließ¬
lich der eingewachsenen Knochen . 2 „ 20
Kalbsleber «ohne Knochenbeilage ) . 2 , 90
Kalbskopf — je nach Größe — . . . .' . 4 bis 5 — ''

8 2.
Ohne Knochenbeilage /zu 1) darf Rindfleisch und Kalbfleisch nicht

abgegeben werden . Die Knochenbeilage darf nur aus Knochen derselben
Viehgattung bestehen, von welcher das Fleisch genommen ist.

8 3.
Rindfleisch im Sinne der Festsetzungen zu 1. ist Fleisch von

Ochsen, Bullen , Kühen Färsen.
8 4.

Die Höchstpreisfestsetzungen zu 1 beziehen sich nicht auf Fleisch
ausländischer Herkunft - die Ortsbehörden werden ermächtigt , besondere
Bestimmungen für die Preisfestsetzung und den Vertrieb des ausländ¬
ischen Fleisches zu erl affen.

Weiter wird den Ortsbehörden die besondere Preisfestsetzung für
den Kleinverkauf des Fleisches von schweren Mastkälbern (abweichend
von der Festsetzung zu 1) hiermit übertragen . Außerdem sind die Orts¬
behörden berechtigt, Ausnahmen zu gestatten für das von den Militär¬
behörden zu den von diesen festgesetzten Preisen abgegebene Fleisch
und in sonstigen dringenden Fällen.

8 5.
Die festgesetzten Höchstpreise dürfen nicht überschritten werden.

Die Abgabe der im Kleinverkauf üblichen Mengen an Verbraucher
gegen Barzahlung darf bei vorhandenem Vorrat nicht verweigert werden

8 6.
Die in dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise

im Sinne des Höchstpreisgesetzes vom -4 . August 1914 in der Fas-
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örr tBunbebratbuerorbnung oom 23 . Siegt . 1915 (91. &. 931.  J03)
betreffenb getnljaltung unguoerläffigerißerfonen oom & anbelb.  HanbetS»
betrieb  untersagt oder bas Geschäft geschlossen werben.

§ 7.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Bad Homburg v. d. H., den II . Juli 1916.
Der Kreisausschuß des Obertaunuskreises.

I . B . l von B ern us.

Anlkitnng zur Verwendung von Kristall-Süßstoff bei der Zubereitung
von Obsterzengnissen und anderen Lebensmitteln.

Sarcharin ist in der Form vom Kristall'Süßstoff annähernd 450 mal
süßer als Zucker, hat jedoch keinen Nährwert , ist also lediglich ein
Genuß-, aber kein Nahrungsmittel, und vermehrt zudem nicht die
Masse der gesüßten Lebensmittel. Daher ist in den Fällen, Ivo Zucker
— wie z. B . bei der Herstellung von Obsterzeugnissen — nicht nur
süß, sondern auch die Masse der Lebensmittel beträchtlich vermehrt,
entsprechend weniger Saccharin zur verwenden, während beim Süßen
von Getränken (Kaffee, Tee usw.) dem Süßwert des Zuckers entsprech¬
ende Saccharinmengen genommen werden können.

Ein Päckchen Kristall-Süßstoff mit Gramm Inhalt entspricht
der Süßkraft von annührend 550 Gramm Zucker. Wird der ganze
Inhalt eines derartigen Päckchens in 1/t Liter Wasser gelöst, so ent¬
spricht der Süßwert dieser Flüssigkeit etwa 1 Pfund Zucker) 1 Tee¬
löffel voll davon kann also an Stelle von etwa 2—3 Stückchen Zucker
zum Süßen von Kaffee, Tee, Kakao usw. dienen.

Grundsätzlich ist eher zu ivenig als zu viel Süßstoff zu verwenden,
um den Geschmack der Lebensmittel nicht zu verschlechtern, zumal sich
leicht jederzeit nachsüßev läßt. Man schmecke daher — zumal anfangs
— zunächst vorsichtig ab.

Beim Obsteinkochen ist im allgemeinen folgendes zu beachten:
^ Sützstoffhaitige Zubereitungen dürfen nicht gekocht werden.§Ein

Schmoren der Früchte mit Süßstoff ist daher zu vermeiden. Eingelegte
Früchte, Dunstobst, Kompotts usw. werden am zweckmäßigsten erst
vor dem Genuß mit Saccharin gesüßt, ebenso Fruchtsäfte. Marme
laden können den Sühstoffzusatz schon bei Beendigung der Kochung er¬
halten.

Da künstlich gesüßte Obsterzeugnisie nicht ohne weiteres haltbar
sind, weil Saccharin — im Gegensatz zu Zucker — nicht konserviert,
sind entiveder Sterilisierversahren (Einkochen ohne Zucker nach Weck,
Rex oder anderen bezw. Einkochen oder Dünsten in sonstigen Gläsern
oder Flaschen mit geeigneten Verschlüssen) oder schemische Konservierung
(1 Gramm benzoesaures Natron auf 1 Kilogramm eingekochtes Obst
bezw. Fruchtsafl) anzuwenden.

Je nach der Art der herzustellenden Obstdauerwaren verfahre
man im einzelnen etwa wie folgt:

Dunstobst, Kompotts und Aehnliches: Beerenfrüchte aller Art
werden im Wasserbade für sich oder mit wenig Wasser in einer Schale
gedünstet, bis genügend Flüssigkeit ausgetreten ist. Dann füllt man
das Obst in Flaschen oder Glä >er, gibt den Saft hinzu, schließt die
Gefäße, und dünstet bei etwa 75 —80 ° Stunden . Entsteinte Kirschen,
Plaumeu , Pfirsiche und Aprikosen werden direkt in die Früchtegläserj
gefüllt und ebenfalls entweder im eigenen Saft , oder unter ZusatzI
von wenig Waffer gedünstet. Kernobst und Steinfrüchte mit dem Stein '
werden in die Gläser gebracht, mit abgekochtem Wasser übergoffen
und dann gedünstet.

Man süßt vor dem Genuß mit einer entsprechenden Menge Süß¬
stoff, die je nach der Fruchtart und dem Geschmack verschieden sein
kann. Soll jedoch nicht nachträglich, sondern gleich mit Süßstoff ge¬
dünstet werden, so darf man die Temperatur möglichst nicht bis zum
Kochen steigen laffen, weil sonst der Geschmack empfindlich leiden kann.

Im Durchschnitt können auf 1 Päckchen Kristall-Süßstoff ( l 1/*
Gramms an Johannisbeeren , Preißelbeeren , grünen Stachelbeeren und
Sauerkirschen 7*/, Pfund Früchte, an Erdbeeren , Himbeeren, Pfirsichen
und Aprikosen 10 Pfund Früchte, an Birnen , Aepfeln und Heidel¬
beeren 15 Pfund Früchte gerechnet werden.

Mann hat jedoch stets abzuschmecken, zumal die Früchte verschieden
süß sind.

Fruchtsäfte werden nach einem der üblichen Verfahren ohne Zucker
ereitet und entweder sterilisiert oder mit benzoesaurem Natron (1

Wlartttelabcn : Die gerflefnerten Früchte oöeröaö Fruchtmus u,erden
genügend dick eingekocht und entweder mit benzoefuurem Natron ( 1
Gramm auf 1 Kilogramm eingekochte Masse) versetzt over nach son¬
stigen Verfahren haltbar gemacht. Am Ende der Kochung kann künst¬
lich gesüßt werden, wozu im Durchschnitt für 5 Pfund eingewogenes
Fruchtmark 1 Päckchen Kristall-Süßstoff (V/ i Gramm ) genügt.

Werden Saccharinzubereitungen von nur llOfacher Süßkraft
verwendet (kleine Täfelchen), so ist hiervon 4 mal so viel zu verwenden
als von Kristall-Süßstoff.

Bad Homburg v. d. H.. den 14. August 1916.
Wird veröffentlicht.
Die Magistrate der Städte und die Herren Bürgermeister der

Landgemeinden ersuche ich um weitere Bekanntmachung der vorstehenden
Anleitung.

Auf Veranlassung des Herrn Präsidenten des Kriegsernährungs¬
amts werden die Ortsbehörden dc rauf hingewiesen, in möglichst weitem
Umfange für den Ersatz des Zuckers durch Süßstoff in Gasthäusern,
Kaffeehäusern, Konditoreien usw. zu sorgen, damii der vorhandene
Zucker möglichst den notwendigen Zwecken Vorbehalten wird.

Der Königliche Landrat.
I . V. : von B er n us.

Bad Homburg v. d. H., den 15. 8. 1916.
Die mit Erledigung meiner Verfügung vum 12. 7. 1916 —

Kreiszeitung Nr . 161 — noch rückständigen Polizeiverwaltungen des
Kreises werden an die umgehende Angabe der bisher ausgestellt ge¬
wesenen Fahrradkarten erinnert.

Der Königliche Landrat.
I . B. : Setzepfand t.

Berlin , den 2. August 1916.
Das Reichßversichermigsaint,

Abteilung für Kranken-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversichernng.

Da im Hinblick auf die augenblicklichenArbeirsverhältmsse die
Mitarbeit von Jnvalidenrentenempsängerv bei inbr Eingungder Ernte
dringend wünschenswert ist, andererseits aber nicht ausgeschloffen er¬
scheint, daß sich diese Personen durch die Besorgnis vor einer Renten¬
entziehung hiervon abhalten lassen, so wird empfohlen, die Beteilig¬
ung an Erntearbeiten grundsätzlichnicht zum Anlaß von Rentenent¬
ziehungen zu nehmen und etwaige Anzeigen von dritter Seite unbe¬
achtet zu lassen.

gez. Unterschrift.
Bad Homburg v. d. H., den 14. August 1916.

Wird veröffentlicht.
Der Vorsitzende des Königlichen Ver-
sicherungsauites des Obertaunuskreises.

I . V. : S etzep fand t.

Bad Homburg v. d. H., den 12. 8. 1916.
Im Verlage P . M . Weber in Berlin SW . 68, Hollmannstraße

9/10 , ist nunmehr'ein im Aufträge d.'Reichsamtsd. Innern v. Kaiser¬
lichen Statistischen Amte bearbeitetes „Verzeichnis der Arbeitsnach¬
weise im Deutschen Reich nach dem Stande vom 1. Mai t916 " er¬
schienen. Dos Verzeichnis, ist nach Bezirken der Arbeitsnachweisver¬
bände gegliedert) im Bezirk des Verbandes Märkischer Arbeitsnach¬
weise ist Groß -Berlin gesondert «ufgeführt. Der Preis beträgt für
ein Stück 2 M , für 10 Stück 16 M . und für 100 Stück 150 M,
bei Bezügen über 200 Stück erfolgt die Lieferung zu Herstellungs¬
kosten zuzüglich Versandkosten. Die Preise für den Bezug der Ver¬
zeichnisse einzelner Bezirke sind entsprechend billiger (vgl. die An¬
zeige auf der letzten Seite des Umschlags).

Der König!. Landrai.
I . B, : v. B e rn u s.

Mn.17
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Verordnung über die Regelung des
Fleischverbrauchs in Bad Homburg dH.

Auf Grund der Bnndesratsverordnuug über die Errichtung von Preisprüfungsstellen
und die Berforgungsregelung vom 25. September und 4. November 1915 und der Bun¬
desratsverordnung betr. Fleischversorgungvom 27. März 1916 »vird mit Zustimmung des
Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden in Abänderung der Verordnung des Magistrats
über die Regelung des Fleischverbrauchsin Bad Homburg v. d. H. vom 29 . Juni 1916
folgendes verordnet:

8 l.
Folgende Stellen der Eingangs bezeichneten Verordnung kommen in Fortfall:

a ) in § 1 Abs. 1 die Worte : „Sodann das Fleisch von Rot -, Dam-, Rehwild
und Hasen" .

b) in § 3 der Absatz 2.
e) in § 4 der Absatz 2.
d) in § 7 Abs. 1 die Worte „und Wildprethändler" .
e) in § 7 Abs. 2 die Worte : „und Wildprethändler, letzterer sosern er in der

verflossenen Woche Wildpret verkauft hat" .

8 2.
Im § 6 tritt an die Stelle des Absatz 3 folgender Wortlaut:
„Die Besitzer von Restaurants , Speisewirtschaften und dergl. erhalten eine, dem Ver¬

brauch in diesem Betriebe entsprechende Anzahl von Fleischkarten oder Marken. Bei unge¬
nügender Versorgung der Stadt mit frischem Fleisch kann, die städr. Verwaltung die Zahl
dieser Karten verringern . Der Besitzer der Wirtschaft hat ein Buch über die Abgabe des
Fleisches an solche Personen , welche nicht seine Logiergäste sind, zu führen, aus welchem
das Datum der Abgabe, die Gewichtsmengen, sowie der Name und Wohnort der Empfänger
der Fleischspeisenersichtlich sein müssen. Namen und Wohnort hat der Empfänger selbst
einzutragen. Das Buch ist bei Empfang der neuen Fleischkarten auf dem Lebensmittelbüro
vorzulegen. Die Abgabe von Fleischgerichten in diesen Betrieben an Ortseingesessene sowie
an Bewohner der Gemeinden Dornholzhausen und Gonzenheim ferner an solche vorüber¬
gehend Anw sende, die hier logieren, ist nur gegen Abgabe von Fleischmarken zulässig. In
diesem Falle bedarf es der Eintragung in das Fleischabgabebuch nicht.

8 3.
§ 1 dieser Verordnung tritt sofort, 8 2 am 20. ds. Mts . in Kraft.

Bad Homburg v. d. H., den 16. August 1916.

Der Magistrat.
L ü b k e.

TnfPITSPffpI aurtl für  gelsllene Krieger1 U I CII / C I I CI mit un9 ohne Photographie fertigt raich
unä billig an

Die Kreisblafförucherei.
mullerDorlagen liehen?u Diensten.

/
elektrischer Beleuchtung

und

elektrischen Biigelns!

Bei Auftragserteilung bis Ende August d. Js . auf Neuein¬
richtung elektrischer Beleuchtungsanlagen für Kleinwohn¬
ungen (bis zu 6 Lampen) gewähren wir sehr erleichterte
Zahlungsbedingungen oder kostenlose Stromlieferung bis,

Ende des Jahres 1916.

Alle Auskünfte erhalten Sie vom
Elektrizitätswerk Htthestrasse 40.

Lachsheringe
ger. Schellfisch

Bismarckheringe
Rollmöpse

Salzheringe.
W. Lautenschläger,

Fischhans.

Taglöhrt«
gesucht M

Heinrich
Eisen gießerei^

Z« vermieten
l Oktober eine Wobnuna oanr oder ÜJIU ” ^ l ^ * * * *zum 1. Oktober eine Wohnung ganz oder

geteilt im Hinterbau lElisabethenstrahe). Näh.
zu erfragen Dietigheimerstratze 16.

lüTperkäüfenT
das Grummetgras von ca 2V-Morgen
in den Hochstadtwiesen(Kirdorf)

Schick,
Elisabethenstraße 12.

zu verkaufen oder zu
Nähers zu erfragen®
1. Stock . Daselbst au«

ein3immer mit̂
zu vermieten. W
ET Makula««
billigst in der Kreid»1»
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ßspielten, wurden die beiden mit Erntevorräten ge-
iiScheunen des Einwohners Hepp in Asche gelegt,

i Steigende Aepfelweinpreise . Trotz der vorjährigen
Mepfelernte haben die Frankfurter Aepfelwein-
lelrerer dem Zuge , der Zeit folgend — die Weinpreise

i zu müssen geglaubt . Das Hektoliter kostet in der
Il>Ml., für den Versand 34 Mk . Im Einzelverkauf

«der Schoppen von 12 auf 14 Pfg . erhöht.
^Schwanheim (Krs . Bensheim ) , 16. Aug . Nach dem
1 °°n Obst ttank ein hier beschäftigter kriegsgefan-

iRusfe Wasser. Er starb unter großen Schmerzen.
Wn Begräbnis des Mannes wünschte ein deutsch-
Mder Mitgefangener , daß nach dem allgemeinen

leinet ukrainischen Landsleute Rußland den
3verlieren möge.

16. Aug . Das siebenjährige Söhnchen des
hiweomten August Walz erlitt beim Nachfüllen

Spirituskochers den Verbrennungstod.
1 og-Felda, 16. Aug . Beim Futrereinfahren fiel
WMkniecht Johannes Stumpf ein Vorderrad seines
P *Ms der Achse. Durch den Ruck stürzte Stumpf ab

das Gespann . Dabei würde er so schwer

verletzt , daß er nach kurzer Zeit verstarb.
— Erdbeben in Italien . Der „Corriere della Sera"

meldet unterm 16. August : Heute früh um 9 Uhr 10 Min.
wurde in Bologna ein ziemlich starker Erdbebenstoß ver¬
spürt . Es ist kein Schaden angerichtet worden . Heute nacht
sollen in Rimini und Pefaro Erdstöße stattgefunden haben.
Zu den , Erdbeben reilt die Agenzia Stefani noch mit , daß
in Ancona kein Schaden angerichtet worden ist . In Pefaro
erhielten viele Häuser Risse , die Wohnungen wurden ge
räumt . Opfer seien jedoch nicht zu beklagen . In Rimini
sind mehrere Häuser eingestürzt , wobei wahrscheinlich
Leute umgekommen sind.

Kurhaus-Konzerte.
Freitag , 18. August , Morgenkonzert an den Quellen

von ys8— Uhr . Leitung : Herr Konzertmeister Meyer,
l 1. Choral . Lobe den Herrn den mächtigen König . 2. Un-
j ter dem Doppeladler., Marsch(F. Wagner). 3. Jubel-

Ouvertüre (jVach) . 4. Die Schönbrunner Walzer (Lanner ) .
5. Potpourri über Kärntnerische Volkslieder . 6. Gruß
aus Österreich , Polka -Mazurka (Strauß ) .

Nachmittags von 4—534 Uhr . Leitung : Herr Kapell¬
meister Schulz . 1. Der Radetzky -Marsch . 2. Ouvertüre
Wiener Frauen (Lehar ) . 3. Ein Albumblatt (Wagner ) .
4. Potpourri a .d. Operette Der Zigeunerbaron (Strauß ).
5. Wiener Bürger -Walzer (Ziehrer ). 6. Ave Maria
(Schubert ) . 7. Ungarische Tänze Nr . 5 und 6. (Brahms ) .

Abends 8/4 Uhr . Fest -Konzert zur Feier des Geburts¬
tages Sr . Maj . des Kaisers von Oesterreich . Oesterreichifche
Hymne , Hoch Habsburg , Marsch (Kral ) . 2. Ständchen
(Schubert ) . 3. Kaiser -Walzer (Strauß ) . 4. Ungarische
Rhapsodie Nr . 2 (Liszt ) . 5. Wiener Jubel -Ouvertüre
(Suppe ) . 6 . Thema und Variationen aus dem Kaiser
Quartett (Haydn ) . 7. Wiener Volksmusik , Gr . Potpourri
(Komzak ) .

Abends : Beleuchtung der Kurhausterrasse . — Leucht¬
fontäne.

Der heutige Tagesbericht  der Obersten
Heeresleitung - war bei Schluß des Blattes noch
nicht eingegangen.

Danksagung *-

KranU Ü1- ^ v'e!en  Beweise herzl . Teilnahme während der
Tochter6'* Un(̂ ^e'm Hinscheiden unserer lieben , unvergesslichen

I Lina Quandel
HeĴ ^ hlreichen Blumenspenden , die trostreichen Worte des
iehrerh kail Holzhausen , dem Herrn Rektor , dem Herrn Klassen-
schuie• n' Sehlilern und Schülerinnen der Weidenbornmittel-
Kj ncj ’ "^ besondere auch für den ergreifenden Gesang der
Ehre Orabe, sowie Allen, die der Verstorbenen die letzte

■diesen, sprechen wir unseren herzlichsten Dank aus.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
1. d. N. Gustav Quandel u. Frau.

Fr ankfurt a. M., den 17. August 1916.

Versteigerungen
und Abschätzungen von Mobilien, Schäden aller Art , sowie sachgemäße Er.

ledigungen von Pfandverkäufe , Nachlassen , Konkursen.
erner Uebernahme ganzer Haushaltungen , Einzelmöbel gegen sofortige Abrech-

nung.
Lagerung nnd Aufbewahrung von Mobilien, Wertgegenstände etc. unter

günstigen Bedingungen übernimmt

August Herget,
Taxator und beeidigter Anktionator.

Bad Homburg v. d. Höhe. Elisabethenstrasse Nr. 43. Telefon 772.

Tüchtige Dreher , Werkzeug
mucher und Hilfsarbeiter

bei gutem Lohn gesucht.
Harfpapierajarenfabrili fioftemarfrOberurfel.

Hbf. Munition.
auch mit Firmaeindruck  liefert
billigst die Kreisblatt - Druckerei
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